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für den Kreis Marienburg Westpn
Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 64.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr.1. Polizei-Verordnung-

betreffend den

Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen innerhalb der

Provinz Westpreußem
·

. Auf Grund des § 137 des GesetzesJiberdie allgemeine
Landesverwaltnng vom 30. Juli 1883 in Verbindung mit den

§§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
vom Il. März 1850 wird hierdurch unter Zustimmung des

Provinzialrats für den Umfang der Provinz Westpreußenver-

ordnet was folgt: .

§ 1. LandwirtschaftticheMaschinen, die durch Tiere oder

durch elementare Kräfte (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße
Luft) bewegt werden, müssen während des Betriebes in allen

nmgehenden Teilen, Rädern und Wellen, welche weniger als

2 m vom Boden entfernt sind, derartig abgesperrt oder bedeckt

sein, daß die Bedienungsmannschaften und andere Personen
bei gewöhnlicherAufmerksamkeitnicht von den gehendenWerten

ergriffen werden können.

§ 2. Dieselbe Bestimmung gilt für die Räder der Gönn-
werle, die dazu gehörigenrotierenden Treibeftangen (Leitungs-
wellen) sowie für alle Uebertragungen und Kuppelnngen, durch
welche die Göpelwerke mit landwirtschaftlichen Maschinen in

Verbindung gesetzt sind.
»

§ 3. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
a. auf Dreschmaschinen, welche durch Dann-straft getrieben

werden,
. auf die Schwungräderder Häckselmaschinem

auf Maschinen, die ihre Arbeit im Fuhren verrichten,
. auf Lotomobilen,

auf die bereits der Vorschrift des § 120 Abs. 3 der

Reichsgewerbe- Ordnung unterliegenden Maschinen zum
Betriebe von Mollereien, Spiritusbrennereien, Stätte-

fabrilen und Ziegeleien, sowie Wind- und Wassermühlen.
Dagegen gilt § 2 dieser Verordnung auch für die Gebel-

werke, welche zum Betriebe der vorstehend unter b und e auf-
gesührtenMaschinen, ausschließlichder Wind-—und Wasser-
mühlen, verwendet werden.

«

"

§ 4. Wenn bei Dreschmaschinen um das Einfütternngs-
loch »
für das Getreide sich tischartig erhöhteBretterflächenbe-

sinden,«auch welchen sichMenschen zum Herbeischassender Garben

zu bewegen haben, so- ist dasEtnfüiterungsloch mit einer

mindestens 15 am hohen Leiste oder mit einer Bretterwand

von mindestens derselben Höhe zu umgeben.
Diese Vorschrift gilt für alle Dreschmaschinen,die durch

tierische oder elementare Kräfte bewegt werden, sie findet jedoch
keine Anwendung auf Maschinen mit selbsttätigerEinlegevors
richtung.

Ferner kann auch bei anderen Maschinen, die in Abs. 1

dieses § geforderte Vorrichtung aus der Seite nach dem Stand-

platz des Garben-Einlegers hin fortbleiben, wenn dieser Stand-

platz sichin einem mindestens25 em tiefen Bretterkasten befindet.

Ost-kod-

Marienburg, »den 10. August 1904.
§ 5. Bei Häckselmafchinenist die zum Einschieben des

Strohes dienende Rinne mit einer festen Bretterverkleidung so-
weit zu versehen, daß man mit dem ausgestrecktenArm unter

dieser Verkleidung nicht bis an das Schneidewerk der Maschine
heranreichen kann.

§ 6. Alle Arbeiter, welche durch ihre Beschäftigungin
die unmittelbare Nähe gehender Maschinenteile (§ 1 und 2)
geführt werden, müssenwährend der Arbeit eine an den Körper

eng anschließendeKleidung tragen.
Dies gilt auch für die weiblichen Arbeiter, soweit es

tunlich ist; jedenfalls müssenderen weite Kleider, insbesondere
an den unteren Teilen durch Bänder zusammengehaltenwerden.

§ 7. Solange die treibende Kraft in Tätigkeit ist, dürer
die gehenden Teile einer landwirtschaftlichenMaschine irgend
welcher Art nur von der mit der Leitung der Maschine be-

trauten Person«zum Zwecke des Schmierens und des Befühlens
berührt werden. (§ 8.)

Dasselbe gilt hinsichtlichder Göpelwerle.
§ 8. Die landwirtschaftlichen Maschinen, einschließlich

der Gbpelwerte und die dazu gehörigenMotore sind, solange
die letzteren auf die ersteren wirken, unter Aufsicht zu stellen.
Mit dieser Aufsicht dürfen nur erfahrene und zuverlässige
Personen betraut werden.

Personen unter 16 Jahren ist die Aufsicht über den

Betrieb der Maschinen, sowie die Führung der elementaren
treibenden Kraft nicht anzuvertrauen. .

§ 9. Die Fürsorge für die Beobachtung der obigen Ve-

stimmungen wird verlangt:
a. von dem ersten Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes

eventl. von dessen Stellvertreter hinsichtlichder Einrichtung
der Maschinen, hinsichtlich des Vorhandenseins der er-

forderlichen Schutzvorrichtungen und hinsichtlich der Be-

folgung des § 8. .

d. Jm übrigen von dem Aufseher.
Jst ein Aufseher nicht bestellt, so tritt überall die Ver-

antwortlichkeit des Betriebsleiters eventl. des Stellvertreters ein«

§ 10. Die Inhaber der Maschinen sind verpflichtet,«
Revisinnen der Maschinen und ihres Betriebes durch die staat-
lichen Aufsichtsorgane jederzeit zu gestatten.
§ 11. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

mit Geldstrasen bis zu 30 Je belegt, an deren Stelle im Un-

vermögensfalle eine entsprechendeHaftstrafe tritt.
»

§ 12. Eine gleicheStrafe (§ 11) trifft denjenigen, welcher
die in dieser Verordnung vorgeschriebenenSchutzvorrichtungen
vorsätzlichoder— aus Fahrlässigteitwährend des Betriebes der

Maschine entfernt oder vernichtet.
§ 13. Vorstehende Polizei-Verordnung

1. August d. Js. in Kraft.
Mit demselben Tage gelangen nachstehendeVerordnungen:

1. die Polizei-Verordnung des Regierungs-Präsidentenzu

tritt mit dem

Danzig vom 5. Dezember 1883, betreffend die Verkleidung
der Maschinenteile, insoweit sich diese Verordnungauf den
Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen bezieht,



2. die Polizeiverordnung für den Kreis Marienwerder, be-

treffend die Sicherheitsvorrichtungen bei den durch Roß-
werk bezw. Dampf- und Wassertraft betriebenen land-

wirtschaftlichen Maschinen vom 28. Seotember 1874,
’

3. die Polizeiverordnung für den Kreis Flatow, betreffend
die Sicherheitsvorrichtungenbei den durchRoßwerk bezw-
Dampf-s und Wasserkraft betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinen vom 27. Mai 1885,

«

4. die Polizeiverordnung für den Kreis Graudenz über den
Betrieb landwirtschaftlicherMaschinen vom 15. Mai 1886,

5. die auf Benutzungvon Gövelwerten bezüglichePolizei-
verordnung für den Kreis Löbau vom 18. Februar 1888,
insoweit sich dieselbe auf die zum Betriebe landwirtschaft-
licher Maschinen dienenden Göpelwerkebezieht,

v6. die Polizeiverordnung für den Kreis Di. Krone, betreffend
die Sicherheitsvorrichtungen bei den durch Roßwert bezw.
Dampf- und-Wasserkraft betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinen vom 9. Februar 1889,

sowie alle sonstigen für den Umfang der Provinz oder Teile

derselben erlassenenPolizeiverordnungen, welche mit dem Inhalt
dieser Verordnung im Widerspruch stehen, zur Aufhebung.

Danzig, den 22. Mai 1890. ,

«

«

Der Oberpräsident. v. Leipziger.
Marienburg, den 3. August 1904.

Vorstehende Polizei-Verordnung wird hierdurch zur

öffentlichenKenntnis gebracht.

Nr. 2. Marienburg, den 5. August .-1904.

Die Wahl des Besitzers Franz Schmidt zu Thiergart
zum Schulvorsteher der katholischenSchule zu Thiergart ist
unter dem heutigen Tage von mir bestätigtworden.

Nr. 3. Marienburg, den 6. August 1904.

Mit Bezug auf die Kreisblattsbekanntmachungen vom

22. Juli und 17. September 1897 (Kreisblatt No. 62 und

76) bringe ich hiermit in Erinnerung, daß etwaige Anträge
auf Gewährung von Beihülfen aus dem außerordentlichen
Provinzial-Meliorationsfands, so weit sie sich nicht auf Me-

Iiorationeu im Deich- und Wasserwesenbeziehen, mir bis

Mitte Oktober d. Js. einzureichenfind,andernfalls sie für das

nächsteJahr nicht mehr berücksichtigtwerden können.
»

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich, die ahnen bekannten

Interessenten hierauf besonders aufmerksam zu machen.
Dem Antrage ist ein Kostenanschlag über dies auszu-

führenden Meliorationsarbeiten und eine Situationszcichnung
beizufügen. —

,

Jch bemerke hierbei, daß bei den geringen Mitteln des

Fonds und da bestimmungsmäßigin erster Linie Meliorationss

genossenschastenberücksichtigtwerden, Anträge:von Einzelver-

I
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sonen nur dann aufBerücksichtigungAussicht haben, wenn sich
die Antragsteller bereit und im Stande erklären, die Me-
lioration bis spätestens zum Ablauf tdes auf die Bewilligung
der Beihilfe folgenden Jahres auszuführenund 2X3der Kosten
aus eigenen Mitteln zu bestreiten.

Bekanntmachungen andererBehörden.
Nr. 1. Ein Papdkarton mit einem weißenKleide ist
auf der Chausseevonf Altfelde nach Schünwiese gesunden.
Eigentümerkann die Sachen gegen Erstattung des Fundgeldes
und der Jnserationskosten vom Amte in Schönwieseabholen.
Schönwiese,den 8. August 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 2. Unter den Schweinen des Gutsbesitzers E.
Soente zu Lindenau ist die Rottaufseuehe ausgebrochen.
Ueber das Gehöft desselben ist die Sperre verhängt.

Lindenau, den 6. August 1904.
«

Der Amtsvorsteher.

Nr. 3. Nachdem der Rotlmts unter den Schweinen
des HofbesitzerB. Wienß in Tiegenhagen erloschen und die

Desinfettion der Stallräume dortselbst ausgeführt ist, werden

die Sperrmaßregelnaufgehoben.
Tiegenhagen,den 4. August 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 4. Nachdem die Rotlrmfseuche unter den

Schweinen des Besitzers KönigsCronsnest erloschen und die

vorgeschriebeneStalldesinfeetion ordnungsmißig ausgeführt ist,
werden die dieserhalb angeordneten Schuß- und Sperrmaßregeln

,

hiermit aufgehoben.
Campenau, den 4. August 1904.

"

Der Amtsvorsteher.

Unter den Schweinen des Besitzer Oehtnke in
Die Ge-

Nr. 5.

Wengelwalde ist die Rotlaufseuche ausgebrochen.
höftsfverreist angeordnet.

Rosenort, den 6. August 1904.«
Der Amtsvorsteher.

Nr. 6. Bekanntmachung.
Die Jahres-Rechnung der Deichkasse des Elbinger

Deichverbandes für das Rechnungsjahr 1903 liegt nach
erfolgter Feststellung durch das Deichamt in der Zeit vom

10. bis 25. August cr. in den Vormittags-stundenim Bureau
des Deichamts hierselbstzur Einsicht der Deichgenossenoffen.

·

Elbing, den 4. August 1904.

Der Deichhauptmnnn.
Fund

O
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